
Ä2 Wahlordnung KV Reinickendorf

Antragsteller*in: Heiner von Marschall (KV Berlin-Reinickendorf)
Status: Modifiziert übernommen

Änderungsantrag zu A2

Von Zeile 28 bis 36:
(8) Die Bewerber*innen haben jeweils 4 Minuten Zeit sich vorzustellen; die Vorstellung erfolgt in
alphabetischer Reihenfolge der Vornamen. Aus der Versammlung können je Bewerber*in 4 Fragen
gestellt werden. Die Fragen werden schriftlich in Boxen eingeworfen und nach Abschluss der
jeweiligen Vorstellungsrede von der Versammlungsleitung nach Reihenfolge der Meldungen quotiert
gezogen und vorgelesen. Die Bewerber*innen haben in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge
(Vornamen) jeweils zwei Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen oder ggf. zur weiteren Vorstellung.
Sollten keine Fragen gestellt werden, können die Bewerber*innen die zwei Minuten dennoch nutzen.

8) Die Kandidat*innenvorstellung erfolgt für jede durchzuführende Wahl in alphabetischer Reihenfolge
(Vornamen). Die Versammlungsleitung unterbreitet einen Vorschlag, wie viel Zeit den Kandidat*innen
zur Vorstellung eingeräumt werden soll und für das Verfahren der Befragung der Kandidat*innen.
Dabei sind die jeweiligen Bestimmungen in den betreffenden Wahlgesetzen zu beachten.

Begründung

Die Vorstellungszeit innerhalb einer gleichartigen Wahl muss natürlich gleich sein. Zwischen
verschiedenen Wahlen kann sie aber differieren. Bspw. sollte die Vorstellungszeit für eine
Direktkandidatur zum Bundestag länger sein als für einen von dreißig oder mehr BVV-Listenplätzen.
Teilweise macht das jeweilige Wahlgesetz Vorgaben zur Vorstellungszeit. Diese Vorgaben sind
natürlich zu beachten.
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